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Schätzung der Besteuerungsgrundlagen auf Grund 
Zeitreihenvergleichs nur eingeschränkt zulässig

Bei Betriebsprüfungen im Gastronomiegewerbe wenden die Prüfer häufig den 
sog. Zeitreihenvergleich an, um die erklärten Umsätze zu überprüfen. Hierbei 
werden die Summe der Umsätze und der Wareneinsätze einer Woche 
gegenübergestellt und der sich daraus ergebende Rohgewinnaufschlagsatz 
ermittelt. Der höchste Aufschlagsatz eines beliebigen 10-Wochen-Zeitraums 
innerhalb eines Jahres wird dann auf den Wareneinsatz des ganzen Jahres 
angewendet und mit den erklärten Umsätzen verglichen. Weil die so 
errechneten Umsätze meistens höher als die erklärten sind, schätzt der 
Betriebsprüfer die höheren Besteuerungsgrundlagen mit den entsprechenden 
Steuerfolgen.

Der Bundesfinanzhof hat sich sehr ausführlich mit der Problematik des 
Zeitreihenvergleichs eines Gastronomiebetriebs auseinandergesetzt und für die
Praxis folgende Hinweise zur Anwendbarkeit gegeben:

· Ist eine Buchführung formell ordnungsgemäß oder hat sie nur ganz 
geringfügige formelle Mängel, kann der Nachweis der materiellen 
Unrichtigkeit nicht allein auf Grund des Zeitreihenvergleichs geführt werden. 
Materielle Unrichtigkeit bedeutet hierbei Unvollständigkeit der erklärten 
Umsätze.

· Ist eine Buchführung formell nicht ordnungsgemäß, kann aber die materielle 
Unrichtigkeit vom Finanzamt nicht konkret nachgewiesen werden, muss 
zunächst auf andere Schätzungsmethoden zurückgegriffen werden, wie 
beispielsweise die Vermögenszuwachs- oder Geldverkehrsrechnung.

· Sind diese Schätzungsmethoden aber nicht sinnvoll einsetzbar, kann der 
Zeitreihenvergleich einen Anhaltspunkt für die Hinzuschätzungen bilden. 
Dieser muss allerdings technisch korrekt durchgeführt worden sein. So muss
das Verhältnis zwischen Wareneinsatz und Umsatz im jeweiligen 
Wochenrhythmus weitgehend konstant sein und die Betriebsstruktur darf 
sich nicht verändert haben.

Wichtig war dem Gericht noch der Hinweis, dass Speisekarten und beim 
Einsatz von elektronischen Registrierkassen die Betriebsanleitung und die 
Programmierprotokolle aufbewahrungspflichtig sind. Fehlen diese, ist das 
Finanzamt schon deswegen zu Schätzungen berechtigt.

Hinweis: Bei Gastronomiebetrieben mit großer Lagerhaltung, z. B. in 
Kühlhäusern oder schwankenden Ein- oder Verkaufspreisen ist der 
Zeitreihenvergleich methodisch ungeeignet.
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